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Öffentliche Bekanntmachung des Rhein-Erft-Kreises 

 

Landschaftspläne 1 - 8 des Rhein-Erft-Kreises 

Textliche Aktualisierung 

Öffentliche Auslegung gemäß § 17 Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) 

 

Der Kreistag des Rhein-Erft-Kreises hat in seiner Sitzung am 29.06.2017 die Aufstel-

lung und öffentliche Auslegung der o. g. Landschaftsplan-Änderungen beschlossen. 

 

 

Inhalt der geplanten Landschaftsplan-Änderungen 

Aufgrund der Novellierung des Landesnaturschutzgesetzes NRW (LNatSchG NRW) 

vom 15.11.2016, in Kraft getreten am 25.11.2016, in Verbindung mit der Novellierung 

des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 01.03.2010 besteht die Notwendig-

keit, die allgemeinen Festsetzungen (Ge- und Verbote, Ausnahmen, Unberührtheits-

klauseln) für Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und 

geschützte Landschaftsbestandteile für alle 8 Landschaftspläne zu überarbeiten und 

zu aktualisieren sowie einheitlich für alle Landschaftspläne festzusetzen.    

Hinweis: Die gebietsspezifischen textlichen Festsetzungen sowie die Kartendarstel-

lungen bzw. Abgrenzungen der Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Na-

turdenkmale und geschützten Landschaftsbestandteile sind nicht Gegenstand der 

Landschaftsplan-Änderung und werden nicht geändert. 

 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 17 LNatSchG NRW zu den Entwürfen der geplan-

ten Landschaftsplan-Änderungen findet statt in der Zeit vom 

 

 

22. November bis 22. Dezember 2017  

im Amt für Umweltschutz und Kreisplanung des Rhein-Erft-Kreises, 

Abteilung Kreisplanung, 

Kreishaus Bergheim, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim. 

 

 

In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, während der Dienststunden (Montag bis Frei-

tag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 

Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr; und nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 

02271-8317079) Bedenken und Anregungen zu den o. g. geplanten Landschaftsplan-

Änderungen vorzubringen.  

 

Die Verfahrensunterlagen zur o. g. Landschaftsplan-Änderung können auch im Inter-

net unter http://www.rhein-erft-kreis.de/ im Bereich „Umwelt & Verbraucherschutz, 

Umweltschutz & Kreisplanung, Planung & Schutzgebiete, Aktuelle Landschaftsplan-

Verfahren“ oder http://www.rhein-erft-kreis.de/aktuelle-landschaftsplan-verfahren 

eingesehen werden. 
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Anregungen und Bedenken zu den Entwürfen der Landschaftsplan-Änderungen 

können bis zum 22. Dezember 2017 beim Amt für Umweltschutz und Kreisplanung 

des Rhein-Erft-Kreises, Abteilung Kreisplanung, eingereicht werden. 

  

Bergheim, den 26.10.2017 

gez. Geusen 
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Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters 

© Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 2011

Landschaftsplan 1  "Tagebaurekultivierung Nord" - 10. Änderung

Landschaftsplan 2  "Jülicher Börde mit Titzer Höhe" - 4. Änderung

Landschaftsplan 3  "Bürgewälder" - 4. Änderung

Landschaftsplan 4  "Zülpicher Börde" - 14. Änderung

Landschaftsplan 5  "Erfttal Süd" - 8. Änderung

Landschaftsplan 6  "Rekultivierte Ville" - 14. Änderung

Landschaftsplan 7  "Rommerskirchener Lössplatte" - 12. Änderung

Landschaftsplan 8  "Rheinterrassen" - 11. Änderung
Übersichtsplan

Rhein-Erft-Kreis

Der Landrat
Amt für Umweltschutz und Kreisplanung

Erftstadt

Wesseling

Brühl

Hürth

Frechen

Pulheim

Kerpen

Elsdorf

Bergheim

Bedburg

8

7

6

5

4

3

2

1

Anlage
Ausschuss für Umwelt,
Kreisentwicklung und Energie
am 08.03.2017

Anlage
LBR-Sitzung X/12
am 14.03.2017Landschaftspläne 1 - 8 des Rhein-Erft-Kreises
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Öffentliche Bekanntmachung des Rhein-Erft-Kreises 
 

 

Landschaftsplan 7 „Rommerskirchener Lössplatte“ - 11. Änderung 

Landschaftsschutzgebiet „Ehemaliges Kiesabbaugebiet südöstlich Pulheim“ 
 

 

Öffentliche Auslegung 

gemäß § 17 Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) 
 

 

Der Kreistag des Rhein-Erft-Kreises hat in seiner Sitzung am 30.03.2017 die Aufstel-

lung und öffentliche Auslegung der 11. Änderung des Landschaftsplans 7 "Rommers-

kirchener Lössplatte" beschlossen. 
 

Inhalt der geplanten Landschaftsplan-Änderung 

Inhalt dieser Landschaftsplan-Änderung ist die Festsetzung des ehemaligen Kiesab-

baugebietes südöstlich von Pulheim als Landschaftsschutzgebiet. 
 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 17 LNatSchG NRW zum Entwurf der geplanten 

Landschaftsplan-Änderung (Textteil und Karte sowie Vorprüfung zur Strategischen 

Umweltprüfung) findet statt in der Zeit vom 

 

22. November bis 22. Dezember 2017  

im Amt für Umweltschutz und Kreisplanung des Rhein-Erft-Kreises, 
Abteilung Kreisplanung, 

Kreishaus Bergheim, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim. 

 

In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, während der Dienststunden (Montag bis Frei-

tag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 

Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr; und nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 

02271-8317079) Bedenken und Anregungen zur o. g. geplanten Landschaftsplan-

Änderung vorzubringen.  

  

Die Verfahrensunterlagen zur o. g. Landschaftsplan-Änderung können auch im Inter-

net unter http://www.rhein-erft-kreis.de/ im Bereich „Umwelt & Verbraucherschutz, 

Umweltschutz & Kreisplanung, Planung & Schutzgebiete, Aktuelle Landschaftsplan-

Verfahren“ oder http://www.rhein-erft-kreis.de/aktuelle-landschaftsplan-verfahren 

eingesehen werden.  
 

Anregungen und Bedenken zum Entwurf der Landschaftsplan-Änderung können bis 

zum 22. Dezember 2017 beim Amt für Umweltschutz und Kreisplanung des Rhein-

Erft-Kreises, Abteilung 70/4 Kreisplanung, eingereicht werden.  

 

Bergheim, den 26.10.2017 

gez. Geusen 
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Text

Übersichtsplan

Maßstab 1:7.500

Der Landrat

Amt für Umweltschutz und Kreisplanung

Legende

Geplantes neues
Landschaftsschutzgebiet
LSG 2.2-15
"Ehemaliges Kiesabbau-
gebiet südöstlich Pulheim"

Pulheim

Landschaftsplan 7 "Rommerskirchener Lössplatte" - 11. Änderung
Geplantes Landschaftsschutzgebiet

"Ehemaliges Kiesabbaugebiet südöstlich Pulheim"
Öffentliche Auslegung gemäß § 17 LNatSchG NRW

Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters
© Katasteramt Rhein-Erft-Kreis 2017

Pulheim

Köln

2.2-15

L

Geobasisdaten der Kommunen und des
Landes NRW © Geobasis NRW 2017
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Zweckverband :terra nova 
                  
 

Zukunftslandschaft für Energie 

 

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Am Montag, 20.11.2017 findet um 17:00 Uhr im Forum :terra nova in 
Elsdorf–Berrendorf-Wüllenrath, die 16. Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes :terra nova statt, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. 
Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 
1. Wahl des Zweckverbandsvorstehers 
2. Jahresabschluss des Zweckverbandes :terra nova zum 31.12.2016 
3. Verabschiedung der Haushaltssatzung 2018 gem. § 11 der 

Zweckverbandssatzung 
4. Sachstand zum Zielabweichungsverfahren 
5. Sachstand zum Flächenerwerb im Bereich des Interkommunalen 

Kompetenzareals :terra nova 
6. Erschließungsplanung im Bereich des Interkommunalen 

Kompetenzareals :terra nova 
7. Sachstand Projekt Klimahülle 
8. Mitteilungen 
 - Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 

und Energie des Landes NRW vom 11.10.2017 
Nichtöffentliche Sitzung 
1. Flächenvermarktung Interkommunales Kompetenzareal 
 Zusammenarbeit mit einem Investor 
Bergheim, 07.11.2017                        
S.Solbach, Vorsitzender der Verbandsversammlung 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

 
Volkshochschule Bergheim    
 
 
 
Am Freitag, dem 24. November 2017, 15:30 Uhr findet im Sitzungssaal der Geschäftsstelle Bergheim, 
Bethlehemer Straße 25, 50126 Bergheim eine Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
"Volkshochschule Bergheim" statt, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. 
 
 
    Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 
 

1. Wahl des Verbandsvorstehers zum 01.01.2018 
 

2. Bericht des Vorsitzenden des Programmbeirates 
 
3. Beschluss über das Programm für das 1. Semester 2018 

 
4. Bericht der Verwaltung über den Abschluss des Haushaltsjahres 2016 
 
5. Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung der 

Jahresrechnung 2016 
 
6. Beschluss über die Jahresrechnung 2016 – Entlastung des Verbandsvorstehers 

 
7. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2018 

 
8. Beschluss über den Stellenplan 2018 

 
9. Mitteilungen 
 
10. Anfragen 

 
 
 
Nicht öffentliche Sitzung 

 
 

1. Mitteilungen  
 
2. Anfragen  

 
 

Bergheim, 13.11.2017 gez. E. Hülsewig  
    Vorsitzende der 
    Zweckverbandsversammlung 
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Öffentliche Bekanntmachung der 

STADT BEDBURG 
 

Bebauungsplan Nr. 43 / Bedburg, 7. Änderung 
- Gebiet im RLB-Gelände / Mobau Erft - 

 
hier: 1. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) 
 
2. Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und 
      der Träger öffentlicher Belange / Behörden gem. § 3 Abs. 1 und § 4  
      Abs. 1 BauGB    

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seinen Sitzungen am 
02.05.2017 und 28.09.2017 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. 
Der Stadtentwicklungsausschuss fasst den Aufstellungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan Nr. 43 / Bedburg, 7. Änderung - Gebiet im RLB-Gelände / Mobau Erft – 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Okto-
ber 2015 (BGBl. I S. 1722). 
 
2. 
Für den Bebauungsplan Nr. 43 / Bedburg, 7. Änderung - Gebiet im RLB-Gelände / 
Mobau Erft wird der Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel2 des Gesetzes 
vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193), gefasst. 
 
Die Stadt Bedburg hat die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 43, 7. Änderung / 
Bedburg- Gebiet im RLB-Gelände / Mobau' beschlossen, um betrieblichen Verände-
rungen innerhalb des Gebietes städtebaulich Rechnung zu tragen. Die bis dato in 
der Adolf-Silverberg-Straße 41 angesiedelte Speditionsfirma verlässt das Gewerbe-
gebiet. Das nun freiwerdende Gelände bietet dem bereits bestehenden Baustoffzent-
rum Mobau-Erft den dringend benötigten Erweiterungsspielraum. Dieser beabsichtigt 
seine Betriebsfläche Richtung Westen auszudehnen und das bestehende Gebäude 
als zusätzliche Lager- und Ausstellungsfläche zu nutzen. Im Zuge dieses Ände-
rungsverfahrens wird die öffentliche Straßenverkehrsfläche,  welche derzeit die bei-
den Flächen trennt, in eine gewerbliche Fläche umgewandelt werden.  
Durch die avisierte Bauleitplanung kann ein Leerstand auf der Fläche der Spedition 
vermieden und der Firma Mobau für den Betrieb notwendige Erweiterungsmöglich-
keiten geboten werden. Somit wird das Unternehmen am Standort gesichert.  
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entneh-
men. 
 
Im Wege der frühzeitigen Beteiligung besteht gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für Jeder-
mann (Öffentlichkeit) Gelegenheit, sich über allgemeinen Ziele und Zwecke des Be-
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bauungsplanes Nr. 43 / Bedburg, 7. Änderung sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der Planung mit Begründung und Anlagen hierzu in der Zeit vom  
 

15. November 2017 bis zum 04. Dezember 2017 einschließlich 
 

während der Dienststunden, und zwar montags und donnerstags von 8:30 Uhr bis 
12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs und freitags von 8:30 Uhr bis 
12:00 Uhr sowie dienstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 
Uhr bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, Zimmer 205, 
50181 Bedburg, zu unterrichten. 
 
Der Planentwurf hängt auch im Aushangkasten des Rathauses in Kaster, 2. Oberge-
schoss, zur Einsicht aus. Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung der Planung mit einem sachkundigen Vertreter der Stadtverwaltung sowie Stel-
lungnahmen mündlich, zur Niederschrift oder schriftlich vorzutragen. 
 
Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über diesen Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  
 
 Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB 

über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie die Fälligkeiten und das vom Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

 
2. Hinweis gemäß § 4a Abs. 6 BauGB: 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde de-
ren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 
3.  Es wird gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) ebenso darauf hingewiesen, dass ei-
ne Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden können, es sei denn 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächen-

nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wor-
den, 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
4. Gemäß § 215 BauGB werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
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2. eine Berücksichtigung eines § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes 
und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
ganges  

 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Bedburg unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalte gel-
tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
5.  Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, 
Erlasse, Richtlinien und DIN-Vorschriften) können beim Fachdienst 5 - Stadt-
planung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung - der Stadt Bedburg, Am Rathaus 
1 in 50181 Bedburg während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
 

Bedburg, 07.11.2017 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
Sascha Solbach  
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Lageplan Bebauungsplan Nr. 43/Bedburg, 7. Änderung 
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Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinienund DIN-Vorschriften) können beim Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung und Wirtschafts-förderung - der Stadt Bedburg, Am Rathaus 1 in 50181 Bedburg während der Öffnungszeiteneingesehen werden.

Bestandteile des Bebauungsplans
Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung M 1:1000.Die Begründung ist beigefügt.

Rechtsgrundlagen

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I Nr. 52 vom 01. Oktober 2004, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20. Juli 2017 (BGBl. I Nr. 52 vom 28.Juli 2017 S. 2808)    Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I 1990, S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 4. Mai 2017 (BGBl. I Nr. 25 vom 12. Mai 2017, S. 1057)  Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 4. Mai 2017 (BGBl. I Nr. 25 vom 12. Mai 2017, S. 1057)  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51 vom 06. August 2009, S. 2542), ), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutz II) vom 30. Juni (BGBl. I Nr. 44 vom 5. Juli 2017, S. 2193)  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBl. Nr. 25 vom 27. Mai 2013, S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Einführung einer wasserrechtlichen Genehmigung für Behandlungsanlagen für Deponiesickerwasser, zur Änderung der Vorschriften zur Eignungsfeststellung für Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen wassergefährdender Stoffe und zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I Nr. 52 vom 28. Juli 2017, S. 2771)  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. Nr. 7 vom 26. Februar 2010, S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 14b des Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20. Juli 2017 (BGBl. I Nr. 52 vom 28.Juli 2017 S. 2808)     Straßenverkehrsgesetz (StVG) in der Fassung vom 05. März 2003 (BGBl. I Nr. 10 vom 19. März 2003, S. 310, S. 919), zuletzt geändert durch Artikel 8  des Gesetzes zur Einführung eines Anspruchs auf Hinterbliebenengeld vom 17.Juli 2017 (BGBl. I Nr. 48 vom 17.Juli 2017 S. 2421)   

Land

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. Nr. 45 vom 28. Dezember 2016, S. 1161)  Landesplanungsgesetz (LPlG) vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. Nr. 20 vom 06. Mai 2005, S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und anderer Gesetze zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868), in Kraft getreten am 5. November 2016.   Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. Nr. 35 vom 28. November 2016, S. 966)  
Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. Nr. 41 vom 25. August 2000, S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften vom 15. November 2016 (GV. NRW. Nr. 34 vom 24. November 2016, S. 934)  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG NW) vom 29. April 1992 (GV. NRW. 1992, S.175), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften vom 15. November 2016 (GV. NRW. Nr. 34 vom 24. November 2016, S. 934)  Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NRW. 1995, S. 1028), zuletzt geändert durch Artikel 27 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften vom 15. November 2016 (GV. NRW. Nr. 34 vom 24. November 2016, S. 934)  Nachbarrechtsgesetz (NachbG - NRW) vom 15. April 1969 (GV. NRW. 1969, S. 190), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften vom 15. November 2016 (GV. NRW. Nr. 34 vom 24. November 2016, S. 934)   

Bund

AUSFERTIGUNG
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischenInhalts dieses Bebauungsplans mit dem Willen des Ratessowie Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrenszur Aufstellung des Bebauungsplanes werden bekundet.
Bedburg, den __.__.____
(Stempel)                                         Bürgermeister

ANORDNUNG DER BEKANNTMACHUNG
Die ortsübliche Bekanntmachung wird nachMaßgabe des § 10 (3) BauGB angeordnet.
Bedburg, den __.__.____
(Stempel)                                                                  Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Der Beschluss der Bekanntmachung als Satzung ist am__.__.____ gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekanntgemachtworden, mit dem Hinweis, dass der Bebauungsplan währendder Dienststunden bei der Stadt Bedburg von jedermanneingesehen werden kann. 
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan am __.__.____ in Kraft getreten.
                          

Bedburg, den __.__.____
(Stempel)                                                                      Bürgermeister

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat inseiner Sitzung am 02.05.2017 den Aufstellungsbeschlussgemäß § 2 (1) des Baugesetzbuches (BauGB)zum Bebauungsplan Nr. 43, 7. Änderung gefasst. 

Bedburg, den __.__.____
(Stempel)                                        Bürgermeister

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
Die Beteiligung der Öffentlichkeit hat gem. § 3 (2) i. V. mit§ 4 (2) BauGB durch Veröffentlichung am __.__.____ imAmtsblatt mit Frist und Planaushang vom __.__.____ bis__.__.____ stattgefunden.
Bedburg, den __.__.____
(Stempel)             
                            Bürgermeister
BETEILIGUNG TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE /BEHÖRDEN
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Behördengem. § 4 (2) BauGB hat mit Schreiben vom __.__.____ Fristvom __.__.____ bis __.__.____ stattgefunden.
Bedburg, den __.__.____
(Stempel)             
                            Bürgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS
Der Bebauungsplan Nr. 43, 7. Änderung wurde vom Rat derStadt Bedburg am __.__.____ gem. § 24 der Stadtordnungvon Nordrhein-Westfalen und gem. § 10 (1) BauGB 

                                BESCHLOSSEN

                          

Bedburg, den __.__.____
(Stempel)                                        Bürgermeister

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit hat gem.§ 3 (1) BauGB durch Veröffentlichung am __.__.____ imAmtsblatt mit Frist und Planaushang vom __.__.____ bis__.__.____ stattgefunden.
Bedburg, den __.__.____
(Stempel)             
                            Bürgermeister
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER TRÄGERÖFFENTLICHER BELANGE / BEHÖRDEN
Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange undBehörden gem. § 4 (1) BauGB hat mit Schreiben vom__.__.____ Frist vom __.__.____ bis __.__.____ stattgefunden.
Bedburg, den __.__.____
(Stempel)             
                            Bürgermeister

Projekt
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Öffentliche Bekanntmachung der 

STADT BEDBURG 
 

Bebauungsplan Nr. 8 / Kirchtroisdorf - „An der Spring“ 
- Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2  i.V.m. § 13a des 

Baugesetzbuches (BauGB) - 
vom 07.11.2017 

 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 
28.09.2017 folgenden Beschluss gefasst:  
 
Der Stadtentwicklungsausschuss fasst den Beschluss zur Offenlage für den Bebau-
ungsplan Nr. 8 / Kirchtroisdorf „An der Spring“ gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB i.V.m. § 13a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193). 
 
Die Stadt Bedburg beabsichtigt, die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 / 
Kirchtroisdorf - „An der Spring“ öffentlich zu unterrichten und Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung zu geben.  
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 / Kirchtroisdorf - „An der Spring“ wird 
das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB angewandt 
(siehe unten stehender Hinweis). 
 
Das Plangebiet hat eine Größe von knapp 4.800 qm (Quadratmeter) und wird nörd-
lich von der Kreisstraße 37 „An der Spring“, westlich und südlich von der Straße „Im 
Vogelsang“ und dahinterliegenden gemischten Wohn- und Hofflächen sowie östlich 
von Wohnbebauung umgrenzt. Die südliche Abgrenzung des räumlichen Geltungs-
bereichs berücksichtigt die Möglichkeit die Straße „Im Vogelsang“ zu einem späteren 
Zeitpunkt weiter auszubauen. 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entneh-
men. 
 
Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Bauland und Wohnraum in der Ortslage 
sollen nun auch für die Grundstücksflächen der RWE Power AG die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für eine Wohnbauflächenentwicklung geschaffen werden. 
Bei dem Plangebiet handelt sich um eine derzeit mindergenutzte Fläche inmitten des 
Siedlungsgefüges, die einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zugeführt wer-
den soll, wobei gleichzeitig die heutige Baulücke an der K 37 geschlossen werden 
kann. Innerhalb des Plangebiets besteht die Möglichkeit, etwa zehn Einfamilienhaus-
grundstücke von jeweils rund 400 qm zu realisieren. Unter Berücksichtigung der 
Grundstücks- und Baustruktur im Umfeld sollen im Plangebiet nur freistehende Ein-
zel- und Doppelhäuser zulässig sein. 
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Im Wege der Offenlage der Planung besteht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der zurzeit gelten-
den Fassung für Jedermann (Öffentlichkeit) Gelegenheit, sich über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes Nr. 8 / Kirchtroisdorf - „An der Spring“ sowie 
die wesentlichen Auswirkungen der Planung mit Begründung und Anlagen hierzu in 
der Zeit vom  
 

22. November 2017 bis 22. Dezember 2017  (einschließlich) 
 
während der Dienststunden, und zwar montags und donnerstags von 8:30 Uhr bis 
12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs und freitags von 8:30 Uhr bis 
12:00 Uhr sowie dienstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 
Uhr bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, Zimmer 205, 
50181 Bedburg, zu unterrichten. 
 
Der Planentwurf hängt auch im Aushangkasten des Rathauses in Kaster, 2. Oberge-
schoss, zur Einsicht aus. Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung der Planung mit einem sachkundigen Vertreter der Stadtverwaltung sowie Stel-
lungnahmen mündlich, zur Niederschrift oder schriftlich vorzutragen. 
 
Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über diesen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.  
 
Folgende bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen liegen zur Ein-
sichtnahme bereit: 

1. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Stand: 19.05.2017) 
2. Baugrund- und versickerungstechnische Untersuchung (Stand: 30.06.2017) 
3. Schalltechnische Voruntersuchung zum Straßenverkehrslärm (Stand: 

11.07.2017) 
 
 Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB 

über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie die Fälligkeiten und das vom Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

 
2. Hinweis gemäß § 4a Abs. 6 BauGB: 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde de-
ren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 
3.  Es wird gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) ebenso darauf hingewiesen, dass ei-
ne Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden können, es sei denn 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
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b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wor-
den, 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
4. Gemäß § 215 BauGB werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
2. eine Berücksichtigung eines § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes 
und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
ganges  
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Bedburg unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalte gel-
tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
5.  Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, 
Erlasse, Richtlinien und DIN-Vorschriften) können beim Fachdienst 5 - Stadt-
planung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung - der Stadt Bedburg, Am Rathaus 
1 in 50181 Bedburg während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 

 
Bedburg, 07.11.2017 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
 
(Sascha Solbach)  
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Lageplan Bebauungsplan Nr. 8 / Kirchtroisdorf - „An der Spring“  
(ohne Maßstab) 

 

  
© Vermessungs- und Katasteramt Rhein Rhein-Erft-Kreis 
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Bedburg-Kirchtroisdorf
Bebauungsplan Nr. 8 "An der Spring/Im Vogelsang" - Entwurf

06.09.2017Stadt- und Regionalplanung
Dr. Jansen GmbH

Verfahrensvermerke

Bedburg Kirchtroisdorf
Bebauungsplan Nr. 8 "An der Spring/Im Vogelsang"Entwurf

Flur: 26

Plangrundlage
Die Darstellung stimmt mit dem amtlichen
Katasternachweis vom .............................

Es wird bescheinigt, dass die Festlegungen
eindeutig ist.
Bedburg, den .............................................

....................................................................
Vermessungsingenieur

Aufstellungsbeschluss
Der Stadtentwicklungsausschuss hat in
Abs. 1 BauGB beschlossen, diesen
Bebauungsplan im beschleunigten

Der Aufstellungsbeschluss ist im Amtsblatt
des Rhein-Erft-Kreises am
gemacht worden.

Bedburg, den ......................................

......................................

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in
seiner Sitzung am ...................... den
Entwurf des Bebauungsplans mit
Auslegung des Bebauungsplans
beschlossen.

umweltbezogenen Stellungnahmen

......................... bis zum ..........................

des Rhein-Erft-Kreises am ........................

Stellungnahme bis zum ...................
gebeten.

Bedburg, den ...................................

...........................................

Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Bedburg  hat diesen
Baugesetzbuches in seiner Sitzung am
........................ als Satzung beschlossen.
Der Rat der Stadt Bedburg hat in der

und abgewogen.
Die Ergebnisse wurden mitgeteilt.

Bedburg, den ..................................

.....................................................

Ausfertigung der Satzung
Dieser Bebauungsplan wird hiermit
ausgefertigt.

Bedburg, den ..................................

...................................................

Inkrafttreten

Ort und Zeit zur Einsichtnahme des

bekannt gemacht.
In der Bekanntmachung ist auf die
Geltend- machung der Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften und

(44 BauGB) hingewiesen worden.
Dieser Bebauungsplan ist  am
...................... als Satzung in Kraftgetreten.
Bedburg, den ..................................

...................................................

Beachtliche Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieses Bebauungsplanes sind

des Baugesetzbuches beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,
214 Abs. 2 BauGB beachtliche

nicht geltend gemacht worden.

Bedburg, den ......................................

...................................................

1 Textliche Festsetzungen
1.1 Art der baulichen Nutzung - Allgemeines Wohngebiet (WA)

   und 9 BauNVO wird festgesetzt, dass die    
BauNVO allgemein  der Versorgung des Gebiets dienenden  Schank-
Die nach    4 und 5 BauNVO ausnahmsweise  Anlagen 
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden    

1.2
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets darf die  (FH) der zu errichtenden
baulichen Anlagen und      BauNVO die im
Bebauungsplan eingetragene maximale    (NHN) nicht

1.3 Garagen und Carports
    BauGB    BauNVO wird festgesetzt, dass

Zu der angrenzenden   von der Garagen und Carports

1.4 Nebenanlagen
Nebenanlagen    BauNVO sind nur innerhalb der festgesetzten

1.5 Bauweise
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets sind     BauGB nur Einzel-

1.6
Bepflanzungen
    BauGB wird festgesetzt, dass in dem Allgemeinen

Wohngebiet je  mindestens ein standortheimischer,
 Laub- oder Obstbaum aus Arten und  der folgenden

Pflanzenauswahlliste anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten ist:
Hochstamm,

Sorbus aucuparia (Eberesche), Sorbus domestica (Speierling), Corylus colurna
(Baumhasel), Prunus mahaleb (Weichselkirsche), Fraxinus ornus (Blumenesche),
Amelanchier lamarckii (Felsenbirne)

 Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12 -

Orange, Geheimrat Oldenburg, Kaiser Wilhelm)
Je Einzelbaum ist hierbei eine offene  von mindestens 
vorzusehen. Die Baumscheiben sind gegen  zu  
sind art- und funktionsgerecht zu ersetzen.
Die nicht   sind, soweit sie nicht   
und Garagen nach  sowie Nebenanlagen nach  BauNVO in Anspruch
genommen werden, als   durch Bepflanzung mit 

1.7
       BauGB wird festgesetzt, dass

 Abgrabungen und  soweit sie zur Herstellung des
 erforderlich sind, innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets 

sind.

1.8
Keller sind  wenn sie unterhalb der  in

1.9
Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Innerhalb der         BauGB gekennzeichneten
  Vorkehrungen zum Schutz gegen  Umwelteinwirkungen im Sinne

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes -  (LPB) - sind 
 von   unter  der

unterschiedlichen Raumarten die in Tabelle 7 der DIN 4109-1:2016-07  im
Die erforderlichen gesamten bewerteten  sind in 
vom  der gesamten  eines Raums SS zur  eines
Raums SG nach DIN 4109-2:2016-07, Gleichung (33) mit dem Korrekturfaktor KAL zu
korrigieren.   die unterschiedlich zur  
orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2016-07, 4.4.1.
sofern im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren gutachterlich der

Tabelle 7 der DIN 4109-1:2016-07

Anforderungen gestellt.

2.1 Dachgestaltung
Im Allgemeinen Wohngebiet sind nur Sattel- und  mit einer Dachneigung

Untergeordnete Dachteile wie Zwerchgiebel, Gauben sowie Anbauten bis zu einer
 von 1/3 der  sowie Nebenanlagen und Garagen

Die Summe der Zwerchgiebel, Gauben, sonstigen Dachaufbauten und Dacheinschnitte

2.2
Zur  sind nur frei wachsende Hecken oder Schnitthecken aus
standorttypischen heimischen  sowie offene Zaunkonstruktionen mit

Die   entlang der   von der
das   erschlossen wird, eine  von  und entlang der

Mauern, Palisaden und andere  geschlossene bzw. 

2.3

3
Ein Teilbereich des Plangebiets ist     BauGB als 
gekennzeichnet, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
Einwirkungen erforderlich sind. In diesem Teilbereich befinden sich humose  die
empfindlich gegen Bodendruck und im Allgemeinen kaum  sind. Es wird
empfohlen, die  des Bodens durch einen   Geotechnik
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. rechtzeitig vor dem Beginn von

Ggf. sind  erforderlich, die die  des Bodens verbessern und
die Standsicherheit baulicher Anlagen und   Dies kann  mit

Neben den Bestimmungen der Landesbauordnung (Bauordnung  das Land
Nordrhein-Westfalen - BauO NRW) sind insbesondere folgende Bauvorschriften zu
beachten:

4
4.1 Sichtfelder
Die nachrichtlich im Bebauungsplan dargestellten Sichtfelder sind - vorbehaltlich einer

4.2

5 Hinweise
5.1 Immissionsvorbelastung
Das Plangebiet wird durch Verkehrsemissionen belastet.
Forderungen, die sich durch das Vorhandensein oder den Betrieb klassifizierter

Aufenthalt von Menschen dienen.

5.2 Niederschlagswasserbeseitigung
  Landeswassergesetz (LWG NW) besteht   die nach dem 1.

Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die  Kanalisation
angeschlossen werden, die Pflicht zur Versickerung von unbelastetem
Niederschlagswasser bzw. zur Einleitung in ein ortsnahes  sofern dies ohne
Baugrund- und versickerungstechnische Untersuchungen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans (Dr. Tillmanns & Partner GmbH, Bergheim,

 vom 30.06.2017) haben ergeben, dass die angetroffenen
Bodenschichten und die hydrogeologischen Gegebenheiten eine Versickerung des
anfallenden Niederschlagswassers im untersuchten  
zulassen:

 Bodenschichten sind demnach ab der  von  in
Teilbereichen ab  anzutreffen.  die Bemessung von Versickerungsanlagen
kann unterhalb der  von einem mittleren kf-Wert von 
ausgegangen werden (kf-Wert =  der den Grad der

 Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung bzw.  im Plangebiet sind
bei der Unteren  des Rhein-Erft-Kreises die erforderlichen  zu
stellen und gutachterlich der Nachweis zu  dass eine  der
Allgemeinheit durch vorgesehene Versickerungsanlagen ausgeschlossen werden kann.
Notwendige Genehmigungen sind von der Bauherrenschaft rechtzeitig vor Baubeginn
einzuholen.
Bei Einsatz von Mulden-Rigolen-Systemen zur Beseitigung des Niederschlagswassers ist
auf die Einhaltung ausreichender  zu unterkellerten 

 mindestens  sowie zu   mindestens 
zu achten.
Neben der Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund stellen auch die
Nutzung von  und der Einbau von industriellen Recyclingprodukten
Sofern Zisternen zur Regenwasserspeicherung und Nutzung vorgesehen werden, sind
diese mit einem    der  in eine
Versickerungsanlage auf dem  handelt es sich um eine erlaubnispflichtige

des Rhein-Erft-Kreises anzuzeigen.

5.3 Baugrund und Abfallwirtschaft
Es wird empfohlen,  jedes geplante Bauwerk ein standortbezogenes
Baugrundgutachten anfertigen und freigelegte Ausbhubsohlen fachgutachterlich
abnehmen zu lassen.

5.4 Bergbau und Grundwasser
Das Plangebiet ist von durch  des Braunkohlenbergbaus
bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen.
Bei  vom Bergbau unbeeinflusster Grundwassersituation, bestanden
flurnahe  im Plangebiet. Nach Beendigung der bergbaulichen

 ist ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im
Zuge der Grundwasserabsenkung als auch bei einem 

 Bauwerke im Plangebiet sind geeignete  nach DIN 18195
 unter besonderer  der  4 - 6

 gegen  Abdichtungen gegen 
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5.5 Erdbeben
Die  wird durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen und
geologischen Untergrundklassen beurteilt, die anhand der Karte der Erdbebenzonen
und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350 000,
Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006)  einzelne
Standorte bestimmt werden. In den Technischen Baubestimmungen des Landes
Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwendung dieser Kartengrundlage hingewiesen.
Die Gemarkung  der Stadt Bedburg ist demnach der Erdbebenzone 2 und der
geologischen Untergrundklasse S zuzuordnen.
DIN 4149:2005-04  in deutschen Erdbebengebieten wurde durch den
Regelsetzer  und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode  8 (DIN EN
1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist zum Zeitpunkt der Bebauungsplanaufstellung noch
nicht bauaufsichtlich  Anwendungsteile, die nicht durch die DIN 4149
abgedeckt werden,  jedoch als Stand der Technik angesehen werden und
sollten entsprechend  werden. Dies betrifft insbesondere DIN EN 1998,

5.6 Kampfmittel
Bei Auffinden von   der
Erd-/Bauarbeiten sind die Arbeiten sofort einzustellen und die 
Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung

 zu benachrichtigen.  den Fall von Erdarbeiten mit erheblichen
mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten,  usw. wird eine
Sicherheitsdetektion empfohlen.
Auf das   das Einbringen von  im Regierungsbezirk

 der Bezirksregierung  Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW -
Rheinland wird hingewiesen.

5.7
Sollten bei Bodenbewegungen innerhalb des Plangebiets  Bodenfunde,
Befunde oder  entdeckt werden, so sind diese nach den  und 16
Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen  der Stadt Bedburg als Untere

 oder dem LVR-Amt  Bodendenkmalpflege im Rheinland,
 Nideggen,  45 in 52385 Nideggen-Wollersheim, Tel.:

02425 / 90 39 - 0, Fax.: 02425 / 90 39 - 19 anzuzeigen.
Bodendenkmal und Fundstelle sind   zu erhalten. Die Weisung
des LVR-Amtes  Bodendenkmalpflege  den Fortgang der Arbeiten ist
abzuwarten.

5.8 Bodenschutz
Auf die Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) wird
hingewiesen. Bei der Behandlung des abzutragenden Oberbodens gilt 
die DIN 18915. Dabei ist u. A. das Blatt 3 (Bodenabtrag, Bodenlagerung,
Bodenschichteneinbau, Bodenlockerung) zu beachten. Die Einrichtung von Baustellen
Mutterboden, der bei der Errichtung und  baulicher Anlagen sowie bei
wesentlichen anderen  der  ausgehoben wird, ist nach

 (BauGB) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu  Beim Ausbau der  bei Trennung des Ober- und
Unterbodens sowie der Bodenschichten unterschiedlicher Eignungsgruppen sowie bei
der Zwischenlagerung des Bodenmaterials ist DIN 19731 zu beachten.
Treten im Rahmen von Erdbauarbeiten  auf, ist  die Untere

bewirkt wurden, z. B. durch die Versickerung von Treibstoffen oder
Schmiermitteln,

Die    nach dem Nachbarrechtsgesetz
Nordrhein-Westfalen (NachbG NRW) vom 15. April 1969, zuletzt  durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 4. Februar 2014 (GV. NRW. S. 104) sind zu beachten.

5.9 Artenschutz
Zur Vermeidung von  gegen die Verbote des   BNatSchG sind

 wie  Rodungen, nicht zwischen dem 1.  und 30. September

5.10 Baumschutzsatzung der Stadt Bedburg
Die Baumschutzsatzung der Stadt Bedburg vom 23. Oktober 1986 regelt den Schutz
des Baumbestands innerhalb der   BauGB im Zusammenhang bebauten
Auf die zu beachtenden Bestimmungen der geltenden Baumschutzsatzung der Stadt
Bedburg wird hingewiesen. Die Rodung   bedarf demnach der
Genehmigung durch die Stadt Bedburg bzw. die   des
Rhein-Erft-Kreises.

5.9
Die     BauGB festgesetzten  zum Anpflanzen von

  und sonstigen Bepflanzungen sind  in der
Pflanzperiode nach Abschluss von  vorzunehmen.

 sind standort- und funktionsgerecht mit einheimischen
 Arten aus den entsprechenden, festgesetzten Pflanzenauswahllisten

zu ersetzen. Im Bereich von   ein- und ausfahrten
sowie bei Anschluss anderer  an die  ist auf die Freihaltung
notwendiger Sichtfelder zu achten.

5.12 
Unterschiede im  zwischen (einzelnen)  und
den   sowie der privaten  untereinander sind

5.13 Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse,
Richtlinien und DIN-Vorschriften)  beim Fachdienst 5 - Stadtplanung,
Bauordnung,  - der Stadt Bedburg, Rathaus 1 in 50181 Bedburg

 der  eingesehen werden. Herausgeber 
DIN-Vorschriften ist das Deutsche Institut  Normung e. V., Berlin. DIN-Vorschriften,
auf die im Bebauungsplan verwiesen wird, sind  den Beuth Verlag GmbH zu
beziehen. Sie finden jeweils in der bei Rechtskraft dieser Satzung geltenden Fassung
Anwendung.

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29.05.2017
(BGBl. I S. 1298).

(BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I
Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057).

Planinhaltes - Planzeichenverordnung
(PlanVO 1990) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl.
des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S.
1057).
Westfalen (GO NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW. S.
Artikel 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der

Vorschriften vom 25.06.2015
(GV NRW S. 496).
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  Öffentliche Bekanntmachung der STADT BEDBURG  Bebauungsplan Nr. 9 / Lipp, 8. vereinfachte Änderung  - Westlicher Bereich zwischen Eifelstraße und Lindenstraße - - Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2  i.V.m. § 13 des Baugesetzbuches (BauGB) - vom 07.11.2017   Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 folgenden Beschluss gefasst:   Der Stadtentwicklungsausschuss fasst den Beschluss zur Offenlage für den Bebau-ungsplan Nr. 9 / Lipp, 8. Änderung - Westlicher Bereich zwischen Eifelstraße und Lindenstraße gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193).  Die Stadt Bedburg beabsichtigt, die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9 / Lipp, 8. vereinfachte Änderung - Westlicher Bereich zwischen Eifelstraße und Lindenstraße öffentlich zu unterrichten und Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben.   Der Verwaltung liegt eine Anfrage zur Errichtung einer Doppelgarage in der Rönt-genstraße 7 in Bedburg-Lipp vor. Diese ist jedoch nach derzeitigem Planungsrecht nicht zulässig, da der Bebauungsplan Nr. 9 / Lipp unter Nr. 5 der textlichen Festset-zungen regelt, dass Garagen nur in begründeten Fällen die Baugrenze um 2 Meter überschreiten dürfen, sofern die Verkehrsübersicht nicht behindert wird.  Diese Festsetzung soll für das gesamte Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 9 / Lipp dahingehend geändert werden, dass Garagen und überdachte Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind, sofern sie von ihrer Zufahrtsseite mindestens 5 Meter hinter der öffentlichen Verkehrsfläche zurückliegen (zum Zwecke besserer Übersichtlichkeit und der Möglichkeit des Parkens vor der Garage) und bauordnungsrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Dies kann in einem relativ dicht bebauten Gebiet städtebaulich begrüßt werden, da vielfach die überbaubaren Grundstücksflächen bereits durch Wohngebäude ausgenutzt sind. Da in der heutigen Zeit häufig mehrere Pkw pro Haushalt benötigt werden, stehen somit keine Reserveflächen auf den Grundstücken für Garagen zur Verfügung. Die geplan-te textliche Änderung der Festsetzungen kann somit zu einer Reduzierung parkender Pkw im öffentlichen Raum führen und zugleich den privaten Bauherren ein gewisses Maß an Flexibilität bei der Grundstücksausnutzung einräumen.  Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entneh-men.  
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Im Wege der Offenlage der Planung besteht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Fas-sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der zurzeit gelten-den Fassung für Jedermann (Öffentlichkeit) Gelegenheit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes Nr. 9 / Lipp, 8. vereinfachte Änderung sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung mit Begründung und Anlagen hierzu in der Zeit vom   22. November 2017 bis 22. Dezember 2017  (einschließlich)  während der Dienststunden, und zwar montags und donnerstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs und freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie dienstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Am Rathaus 1, Zimmer 205, 50181 Bedburg, zu unterrichten.  Der Planentwurf hängt auch im Aushangkasten des Rathauses in Kaster, 2. Oberge-schoss, zur Einsicht aus. Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-rung der Planung mit einem sachkundigen Vertreter der Stadtverwaltung sowie Stel-lungnahmen mündlich, zur Niederschrift oder schriftlich vorzutragen.  Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über diesen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.    Hinweise: 1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-gensnachteilen sowie die Fälligkeiten und das vom Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.  2. Hinweis gemäß § 4a Abs. 6 BauGB: Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-gung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfas-sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde de-ren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  3.  Hinweis gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB: Im Rahmen des Planverfahrens wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-bar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.   4.  Es wird gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) ebenso darauf hingewiesen, dass ei-ne Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-tend gemacht werden können, es sei denn a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
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b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächen-nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wor-den, c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  5. Gemäß § 215 BauGB werden  1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  2. eine Berücksichtigung eines § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-nutzungsplanes und  3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-ganges   unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalte gel-tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  6.  Einsehbarkeit von Rechtsvorschriften Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und DIN-Vorschriften) können beim Fachdienst 5 - Stadt-planung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung - der Stadt Bedburg, Am Rathaus 1 in 50181 Bedburg während der Öffnungszeiten eingesehen werden.   Bedburg, 07.11.2017 Stadt Bedburg Der Bürgermeister gez.   (Sascha Solbach)                
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Lageplan Bebauungsplan Nr. 9 / Lipp, 8. Vereinfachte Änderung  - Westlicher Bereich zwischen Eifelstraße und Lindenstraße - (ohne Maßstab)  

  © Vermessungs- und Katasteramt Rhein Rhein-Erft-Kreis 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

über das Widerspruchsrecht gegen die Übermittlung von Daten aus dem  
Melderegister gemäß den §§ 36, 42 und 50 BMG (Bundesmeldegesetz) 

bzw. das Einwilligungserfordernis gemäß § 44 Abs. 3 Nr. 2 BMG 
 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei 
Wahlen und Abstimmungen 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung 
nach § 50 Absatz 1 BMG an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommuna-
ler Ebene zu widersprechen. 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staat-
licher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Mo-
naten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten 
Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das 
Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für 
die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Mo-
nat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Mel-
debehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem 
Widerruf. 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubi-
läen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung 
nach § 50 Absatz 2 BMG zu widersprechen. 

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Al-
ters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG 
Auskunft erteilen über 

 Familienname, 
 Vornamen, 
 Doktorgrad, 
 Anschrift sowie 
 Datum und Art des Jubiläums. 
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Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Ge-
burtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubilä-
um. 

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu sei-
nem Widerruf. 

 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung 
nach § 50 Absatz 3 BMG an Adressbuchverlage widersprechen zu können. 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwoh-
nern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 

 Familienname, 
 Vornamen, 
 Doktorgrad und 
 derzeitige Anschriften. 

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenver-
zeichnisse in Buchform) verwendet werden. 

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu sei-
nem Widerruf. 

 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religi-
onsgesellschaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsge-
sellschaft 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG auf das Recht, der Datenübermitt-
lung nach § 42 Absatz 2 BMG widersprechen zu können. 

Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die 
nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die 
Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten 
übermitteln: 

 Vor- und Familiennamen, 
 Geburtsdatum und Geburtsort, 
 Geschlecht, 
 Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-

schaft, 
 derzeitige Anschriften, 
 Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 
 Sterbedatum. 

Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten 
für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesell-
schaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Wider-
spruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzule-
gen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BMG auf das Recht, der Datenübermitt-
lung nach § 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes widersprechen zu können. Dies gilt nur bei 
der Anmeldung von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. 

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne 
des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Melde-
behörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c 
Absatz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 

 Familienname 
 Vornamen 
 gegenwärtige Anschrift. 

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Mel-
debehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem 
Widerruf. 

 
Einwilligungserfordernis für die Übermittlung von Daten für Zwecke der Werbung oder 
des Adresshandels 
 
Die Übermittlung von Daten in Form einer einfachen Melderegisterauskunft, die für Zwecke 
der Werbung oder des Adresshandels verwendet werden sollen, ist gemäß § 44 Abs. 3 Nr. 2 
BMG nur zulässig, wenn die betroffene Person in die Übermittlung für jeweils diesen Zweck 
ausdrücklich eingewilligt hat. 
 
Für Widerspruchserklärungen oder Ihre Einwilligung wenden Sie sich bitte schriftlich 
oder zur Niederschrift an das Bürgerbüro der Stadt Bedburg, Friedrich-Wilhelm-Straße 
43, 50181 Bedburg. Das Widerspruchsrecht von Kindern oder Jugendlichen unter 16 
Jahren kann durch die Sorgeberechtigte/den Sorgeberechtigten ausgeübt werden.  
 
Weitere Auskünfte erteilen die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros: 
 
Frau Tillenburg/Frau Rüttgers, Tel: 02272/402330, Herr Eyidogan, Tel: 02272/402333,  
Frau Leinesser, Tel: 02272/402329 und Frau Frenger, Tel: 02272/402338 
 
50181 Bedburg, den 09. November 2017 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. 
 
(Claßen) 
Fachdienstleiterin 
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